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Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 211136
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Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ortsteilvertretung Gädebehn der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
(Vorberatung)
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der 
Stadt Crivitz (Vorberatung)

Sachverhaltsdarstellung:
Der Bauherr beantragt die Erweiterung der vorhandenen Pension mit einem Neubau (siehe 
Anlage). 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der Innenbereichssatzung (2. Änderung) des 
Ortsteils Basthorst. Die Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich nach § 34 Absatz 1 BauGB. 
Das Vorhaben muss sich in Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der Bebauung der näheren 
Umgebung einfügen. Die Erschließung muss gesichert sein. 

Das Einfügen ist hier nicht der Fall. Die Erschließung ist gesichert.

Es wurden Abweichungen zu den Festsetzungen der Innenbereichssatzung hinsichtlich der 
Nutzung, der Traufhöhe, der Dachneigung, der Dachfarbe, der Fassade, der Fenster- und 
Außentürfarbe gestellt (siehe Anlage). 
Eine Abweichung kann zugelassen werden, wenn sie
1. den Zweck der jeweiligen Anforderung erfüllt und
2. mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und
3. die öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange würdigt.

Vor allem der Abweichung zur Geschossigkeit und zur Traufhöhe kann nicht gefolgt 
werden. Weiterhin ist die Bauflucht nicht eingehalten und die Anzahl der Vollgeschosse 
entspricht nicht der Umgebungsbebauung. Somit wird empfohlen, den Bauantrag aus diesen 
Gründen abzulehnen.



Den beantragten Abweichungen zu den Festsetzungen der Innenbereichssatzung hinsichtlich 
der Dachfarbe, der Fassade, der Fenster- und Außentürfarbe kann zugestimmt werden. 
Jedoch hat jede Abweichungszustimmung Auswirkungen auf nachfolgende Anträge 
hinsichtlich der Gestaltungsvorschriften.

Die Frist zur Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB läuft 
bis zum 22.01.2022. 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n:
Auszug Antrag, Abweichungsantrag 

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz 
empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 211136 zur Erweiterung der 
vorhandenen Pension auf dem Flurstück 76/6, Flur 1, Gemarkung Basthorst nicht zu erteilen.

Begründung:
Das Bauvorhaben fügt sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

Den beantragten Abweichungen zu den Festsetzungen der Innenbereichssatzung hinsichtlich 
der Nutzung, der Traufhöhe und der Dachneigung wird nicht zugestimmt.  
Laut Punkt 2.3 der 2. Änderung der Abrundungssatzung der Stadt Crivitz für den Bereich des 
Baugrundstücks bei Neueinordnung von Gebäuden die örtlich vorhandene Bauflucht 
aufzunehmen. 
Weiterhin sind gemäß Punkt 2.4 nur eingeschossige Gebäude zulässig. Eine Ausnahme von 
der Festsetzung ist nicht vorgesehen. 
Die Vorgabe der maximalen Traufhöhe wird um 1,78 m überschritten. Dies ist eine 
Überschreitung von 50 %, die die Festsetzung in übergeordnetem Maße verändern. 
Daher wird für das Vorhaben aufgrund der Vielzahl der betroffenen Grundzüge der Planung 
nicht der Tatbestand der Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen gesehen.

Den beantragten Abweichungen zu den Festsetzungen der Innenbereichssatzung hinsichtlich 
der Dachfarbe, der Fassade, der Fenster- und Außentürfarbe wird zugestimmt.
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